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10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/02 Führerscheingesetz

Norm

B-VG Art132;

FSG 1997 §29 Abs1;

VwGG §27 Abs1 idF 1998/I/158;

VwGG §27;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Voraussetzung für die verkürzte Entscheidungsfrist gemäß § 29 Abs 1 FSG 1997 ist, dass ein Bescheid betre>end die

Entziehung der Lenkberechtigung vorliegt (ausführliche Begründung im Beschluss; der Beschwerdefall betri>t die

Befristung einer Lenkerberechtigung; da somit mangels Anwendbarkeit des § 29 Abs. 1 FSG 1997 auf den vorliegenden

Fall § 27 Abs. 1 VwGG zu gelten hat, wonach eine Säumnisbeschwerde erst nach Ablauf von sechs Monaten ab dem

Einlangen eines Antrages auf Sachentscheidung erhoben werden kann, und diese Frist noch nicht verstrichen war,

fehlte es dem Beschwerdeführer an der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde, sodass diese zurückzuweisen

war).

Schlagworte

Binnen 6 Monaten Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Diverses
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